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wir haben den September 
noch einmal genutzt, um mit 
den Regierungsfraktionen zu 
sprechen. In der heißen Phase 
der Haushaltsverhandlungen 
für den Doppelhaushalt 
2020/2021 haben wir erneut 
mit Nachdruck unsere Forde
rungen vorgebracht und mit 
unseren Argumenten gestützt. 
Am 29. September hat sich 
dann die Haushaltskommis
sion der Koalition nach hefti
gem Ringen auf ein Paket ge
einigt, das entsprechend auf
bereitet Gegenstand des 
Haushaltsentwurfs ist, der am 
8. Oktober vom Kabinett  
gebilligt wurde. 

Die Wirtschaftsforschungsins
titute haben inzwischen ihre 
Prognosen angepasst und ge
hen für 2019 von einem 
Wachstum von 0,5 Prozent 
und dann für 2020 von einem 
weiteren Wachstum von 1,1 
Prozent aus. Von einer tiefen 
Konjunkturkrise kann gegen
wärtig also nicht gesprochen 
werden. Noch einmal stehen 
zusätzliche 1,35 Milliarden 
Euro für neue politische Vor
haben in BadenWürttemberg 
zur Verfügung. Auch wenn die 
Wünsche aus den Ministerien 
deutlich höher waren, sollte 
man grundsätzlich über diesen 
Betrag nicht unzufrieden sein. 
Noch einmal darf man für die
sen Doppelhaushalt mit den 
höchsten Steuereinnahmen in 
der Geschichte BadenWürt
tembergs rechnen. Dass Na
tur und Klimaschutz hier ei
nen nicht unbedeutenden 
Raum einnehmen, verwundert 
derzeit niemanden Spannend 
für uns war vor allem die Fra
ge, wo der öffentliche Dienst 
bei diesen zusätzlichen Mit
teln Berücksichtigung findet.

Unserer wichtigsten Forde
rung, die Besoldung in A 5 

und A 6 anzuheben, damit 
deren Verfassungskonformi
tät sichergestellt ist, kam die 
Landesregierung zumindest 
einen wichtigen Schritt nä
her. Künftig sollen Beamtin
nen und Beamte, die bisher 
nach A 5 und A 6 bezahlt 
werden, entsprechend der je
weils nächst höheren Besol
dungsgruppe bezahlt wer
den. Ob dieser Schritt aller
dings ausreichend ist, be
zweifeln wir. In den großen 
Städten und vor allem in 
Stuttgart ist es nach unserer 
Auffassung trotz Anhebung 
der Bezahlung vor allem auf
grund der explodierenden 
Wohnkosten nicht sicher, 
dass bei Beamtinnen und Be
amten mit zwei Kindern in 
A 6Besoldung zumindest der 
15prozentige Abstand zur 
Sozialhilfe gewahrt bleibt.

Im Kultusbereich werden zu
dem 1 000 zusätzliche Lehrer
stellen geschaffen. Damit 
kann unter anderem die 
Krankheitsreserve von 1 666 
auf 2 000 Stellen erhöht wer
den, um dem hohen Unter
richtsausfall entgegenzuwir
ken. Außerdem sollen künftig 
auch Schulleiter kleinerer 
Grundschulen nach A 13 be
soldet werden. So hofft man, 
die hier oft schwierige Suche 
nach Rektoren in den Griff zu 
bekommen.

Bei der Polizei wird die Einstel
lungsoffensive fortgesetzt be
ziehungsweise intensiviert. 
1 600 Polizeianwärter in 2020 
und 1 400 in 2021 sollen dann 
für mehr Sicherheit sorgen.

Leider erhalten die Regie
rungspräsidien keine zusätzli
chen Stellen, obwohl gerade 
dort massive Aufgabenzu
wächse zu verzeichnen sind. 
Auch bei der Gewerbeaufsicht 
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Kai Rosenberger, 
BBWVorsitzender

wäre es dringend, ja überfällig gewe
sen, die geforderten 113 Stellen zu 
schaffen. Die Forderung wurde kom
plett gestrichen, obwohl die Fachleute 
die unzureichende Beratung und Über
wachung von Sicherheitsbestimmun
gen bemängeln. 89 tödliche Unfälle seit 
2017 sind ein sicherer Beleg für das Voll
zugsdefizit. Wer beim Arbeitsschutz 
spart, tut niemandem einen Gefallen.

In der Finanzverwaltung werden im 
mittleren Dienst endlich die festgeleg
ten Stellenobergrenzen auch tatsäch
lich ausgeschöpft, was Beförderungen 
nach A 9 und A 9+Z bewirken wird.

In der Justizverwaltung gibt es für die 
Gerichte und den Strafvollzug zusätzli
che Stellen, die auch dringend notwen
dig sind, auch wenn die Anzahl sicher 
als nicht ausreichend bezeichnet wer
den muss. Sehr bedauerlich ist auch, 
dass die festgelegten Stellenobergren
zen im Justizbereich, die deutlich niedri
ger sind als in der Finanzverwaltung 
oder bei der Polizei, leider noch immer 
nicht ausgeschöpft werden. Die bereits 
beschlossene freie Heilfürsorge für den 
Justizvollzug ist sicherlich ein großer Er
folg, der zudem in der Bundesrepublik 
bislang einmalig ist. Wir dürfen aber 
nicht übersehen, dass dies nur möglich 
war, weil dadurch der Haushalt nicht 
zusätzlich belastet wird, da die Kosten 
hierfür im Ressort ohne Budgeterhö
hung angespart worden sind.

Ohne Erfolg sucht man in den beschlos
senen Eckpunkten auch die Lebensar
beitszeitkonten. Nachdem wir in den 
vergangenen Monaten vergeblich ge
fordert haben, dass die Wochenarbeits
zeit, die im öffentlichen Dienst in Ba
denWürttemberg bundesweit am 
höchsten ist, endlich reduziert wird, 
wollten wir zumindest eine weitere Fle
xibilisierung der Arbeitszeit erreichen, 
indem eine Stunde pro Woche auf ein 
Lebensarbeitszeitkonto fließt. Im Koali
tionsvertrag ist hierzu vereinbart, dass 
zumindest Modelle erarbeitet werden, 
die dann geprüft werden sollten. Doch 
auch hier hat die Landesregierung bis
her nicht geliefert. Bislang wurde uns 

noch nicht einmal ein mögliches Modell 
vorgestellt. Natürlich werden wir beide 
Forderungen aufrechterhalten, da 41 
Wochenstunden bei immer größerer Ar
beitsintensität einfach nicht mehr zeit
gemäß sind. 13 Bundesländer haben 
dies bereit erkannt und NRW, in dem 
ebenfalls eine 41StundenWoche gilt, 
hat zumindest eine altersgestaffelte Re
gelung (ab 55 beziehungsweise 60 Le
bensjahren gibt es hier jeweils eine 
Stunde Reduzierung). Nur BadenWürt
temberg braucht in manchen Dingen 
leider wohl länger, um die Zeichen der 
Zeit zu erkennen und entsprechend zu 
handeln.

Die Grünen feiern dieser Tage ihr 
40jähriges Bestehen und seit Minister
präsident Kretschmann angekündigt 
hat, dass er 2021 noch einmal zur Wahl 
antreten wird, erreichen sie bei Umfra
gen mit 38 Prozent (zum Vergleich: CDU 
26 Prozent) für ihre Verhältnisse nahezu 
astronomische Höhen. Wenn sich die 
Konjunktur jetzt eintrübt, der Auf
schwung abflacht und vielleicht sogar 
eine Rezession droht, werden wir sehen, 
was der Landesregierung dann eine gut 
funktionierende Verwaltung auch wert 
ist. Der BBW wird jedenfalls alles dafür 
tun, dass der öffentliche Dienst dann 
nicht wieder nur als Kostenfaktor über 
die Personalquote im Haushalt eine Rol
le spielt.

Ihr
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Treffen mit Vertretern der Koalitionsfraktionen in Zeiten der Haushaltsberatungen

Einsatz für die Forderungen und  
Positionen des BBW in schwierigen Zeiten
Im Doppelhaushalt 2020/2021 
soll mit der Anhebung der Ge
hälter in den Besoldungsgrup
pen A 5 und A 6 zumindest eine 
der zentralen Forderungen des 
BBW berücksichtigt werden. 
Darauf hat sich die Haushalts
kommission der grünschwar
zen Koalition am 29. September 
2019 verständigt (siehe auch 
Seite 5 „Ein erster Schritt in die 
richtige Richtung“). Im Vorfeld 
dieser Sitzung hatte BBWVor
sitzender Kai Rosenberger in 
Gesprächen mit Thekla Walker, 
finanzpolitische Sprecherin und 
stellvertretende Vorsitzende 
der Landtagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen, und CDUFrak
tionsvize Thomas Blenke sowie 
seinem Fraktionskollegen Tobi
as Wald nochmals die Umset
zung der zentralen BBWForde
rungen eingefordert.

Auch wenn BadenWürttem
berg in diesem Jahr mit den 
höchsten Steuereinnahmen in 
der Geschichte des Landes 
rechnen kann, wirft die sich 
eintrübende Konjunktur ihre 
Schatten voraus. Bereits im  
August dieses Jahres hatte  
Finanzministerin Edith Sitz
mann ihre Kabinettskollegen 
aufgefordert, ihre Wünsche für 
den Doppelhaushalt 
2020/2021 zurückzuschrauben. 
Und noch wenige Tage vor der 
entscheidenden Sitzung der 
Haushaltskommission war klar, 
dass es für die grünschwarze 
Koalition schwer würde, den 
Doppelhaushalt 2020/2021 un
ter Dach und Fach zu bringen. 
Denn die Finanzierungsforde
rungen der Ministerien waren 
weitaus höher als die 1,15 Mil
liarden Euro, die die Finanzmi
nisterin für Mehrausgaben vor
gegeben hatte.

Grund genug für BBWChef  
Rosenberger während der 

schwierigen Haushaltsberatun
gen daran zu erinnern, dass ein 
funktionierender öffentlicher 
Dienst nur dann auch in der 
Zukunft gewährleistet sei, 
wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen. Und zu diesen Rah
menbedingungen gehöre es 
nun einmal, dass die Bezahlung 
wie auch die Arbeitszeit ange
messen ist, es Perspektiven  
für den beruflichen Aufstieg 
gibt und unbesetzte Stellen 
schnellstmöglich besetzt wer
den, damit das vorhandene 
Personal nicht länger überpro
portional belastet wird.

Höchste Priorität hat für den 
BBW die Besoldung in den un
teren Besoldungsgruppen. 
Denn seit dem Gutachten der 
Speyerer Finanzwissenschaftle
rin Prof. Dr. Gisela Färber steht 
fest, dass insbesondere in den 
Besoldungsgruppen A 5 und 
A 6 die Bezahlung an der Ver
fassungsmäßigkeit schrammt 
und in Ballungsräumen, insbe
sondere in der Landeshaupt
stadt Stuttgart, aufgrund der 
explodierenden Wohnungskos
ten nicht mehr verfassungskon
form ist. Im Klartext bedeutet 

dies, dass das Abstandsgebot 
von 15 Prozent zur Sozialhilfe 
nicht mehr gegeben ist. Zum 
besseren Verständnis: Ein Sozi
alhilfeempfänger mit zwei Kin
dern hat in Stuttgart in der 
Summe möglicherweise sogar 
mehr Geld zur Verfügung als 
ein Beamter, der als Alleinver
diener eine Familie mit zwei 
Kindern unterhalten muss. 
„Das darf nicht sein“, sagt 
BBWChef Rosenberger und hat 
deshalb auch im Gespräch mit 
der GrünenLandtagsabgeord
neten wie auch bei der Unter
redung mit ihren Politikerkolle
gen aus der CDUFraktion eine 
schnelle und wirkungsvolle 
Korrektur bei den unteren Be
soldungsgruppen eingefordert.

In BadenWürttemberg gilt für 
Beamtinnen und Beamte die 
41StundenWoche. Damit 
steht das Land zwar nicht al
lein da. Doch während in den 
betroffenen anderen Bundes
ländern Sonderregelungen die 
41StundenVorgabe abmil
dern, gibt es Entsprechendes 
hierzulande nicht. Dass eines 
der reichsten Bundesländer 
seit September 2003 unbeirrt 

an der 41StundenWoche fest
hält, ärgert die Verantwortli
chen beim BBW schon lange. In 
den zurückliegenden Monaten 
schien jedoch Bewegung in die 
Angelegenheit zu kommen. In 
den Reihen der CDU, aber auch 
bei den Grünen dachte man 
darüber nach, Lebensarbeits
zeitkonten nach dem Vorbild 
Hessens einzurichten, eine Ent
wicklung, die BBWChef Rosen
berger erfreut zur Kenntnis 
nahm. 

Zwar steht für den BBW die 
Forderung nach Anpassung der 
Wochenarbeitszeit im Beam
tenbereich an die Wochenar
beitszeit im Tarifbereich mit 
ganz oben auf dem Forde
rungskatalog. Allerdings könn
ten Lebensarbeitszeitkonten 
nach dem Vorbild Hessens als 
Baustein zur Attraktivitätsstei
gerung des öffentlichen Diens
tes eine Zwischenlösung sein 
mit dem Ziel der tatsächlichen 
Absenkung der Wochenar
beitszeit. 

Im Übrigen setzt der BBW auf 
Lebensarbeitszeitkonten, die 
auf Freiwilligkeit beruhen, 

©
 B

BW

 < Trafen sich am 25. September zu einem Gedankenaustausch (von rechts): BBWChef Kai Rosenberger, die stellver
tretende Landtagsfraktionsvorsitzende Thekla Walker, BBWJustiziarin und Geschäftsführerin Susanne Hauth und 
Jochen Stopper, der parlamentarische Berater für Finanzen der Fraktion.
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nicht mit einer Einsparver
pflichtung verbunden, dafür 
aber mit der verbindlichen Zu
sage verknüpft sind, dass die 
Wochenarbeitszeit nicht er
höht wird. Unabdingbar ist 
auch die Verlässlichkeit. Ange
sparte Stunden dürfen nicht 
verfallen. Hier braucht es un
bedingt Rechtssicherheit. 

Zu den zentralen Forderungen 
des BBW zählt auch die Rück
nahme der Beihilfeverschlech
terungen. Dafür spricht nach 
Ansicht Rosenbergers allein 
schon die Tatsache, dass kein 
anderes Bundesland dem Vor
bild BadenWürttembergs bei 
diesen rigiden Spareingriffen 
gefolgt ist, die mit dem Haus
haltsbegleitgesetz 2013/2014 
in Kraft getreten sind. Als Be
leg dafür, dass diese Maßnah
me so nicht Bestand haben 
kann, wertet der BBW sowohl 
den Beschluss des Bundesver
fassungsgerichts (BVerfG) vom 
Oktober 2018, mit dem die Ab
senkung der Eingangsbesol
dung als nichtig eingestuft 
wurde, als auch das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG) vom März 2019, mit 

dem die Absenkung der Ein
künftegrenze für den Beihil
feanspruch von Ehe bezie
hungsweise Lebenspartnern 
für unwirksam erklärt wurde.

Zur Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts erinnerte 
der BBWVorsitzende in den Ge
sprächen mit den Abgeordneten 
daran, dass das Urteil zur Absen
kung der Eingangsbesoldung 
durch das Haushaltsbegleitge

setz 2013/2014 darauf abhebe, 
dass einseitige Spareingriffe zu
lasten der Beamten und Versor
gungsempfänger unzulässig sei
en und auch kein schlüssiges 
Konzept zur Haushaltskonsoli
dierung erkennbar sei. 

Die Absenkung der Einkünfte
grenze für den Beihilfeanspruch 
von Ehe und Lebenspartnern 
hat das Bundesverwaltungsge
richt wegen formaler Fehler für 

unwirksam erklärt. Für BBW
Chef Rosenberger war dies der 
Anlass, die Politiker der Koaliti
on zum Handeln aufzufordern.

Das Gesprächsklima beider Un
terredungen war gut. Man 
habe offen in der Sache mitein
ander gesprochen, sagen BBW
Chef Rosenberger, sein Vize Jo
achim Lautensack und BBW
Justiziarin Susanne Hauth rück
blickend.  

BBW begrüßt Pläne zur Anhebung der Besoldung in unteren Besoldungsgruppen

Ein erster Schritt in die richtige Richtung
Der BBW – Beamtenbund Tarif
union begrüßt die Pläne von 
Grünen und CDU, die Besol
dung der Beamtinnen und Be
amten in den Besoldungsgrup
pen A 5 und A 6 anzuheben. 
BBWChef Kai Rosenberger 
kommentierte am 30. Septem
ber 2019 das Vorhaben, das die 
Spitzen beider Parteien am 
Vortag im Rahmen der Haus
haltsberatungen beschlossen 
haben, als ersten Schritt in die 
richtige Richtung. 

Vollkommen zufrieden ist der 
BBWVorsitzende mit dem an
gekündigten Vorhaben aller
dings nicht. Kai Rosenberger: 
„Auch wenn die Gehälter in den 
Besoldungsgruppen A 5 und 

A 6 wie geplant angehoben 
werden, reicht das mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht dafür 
aus, dass das 15prozentige Ab
standsgebot zur Sozialhilfe ge
nerell sichergestellt wird.

Die Spitzen von Grünen und 
CDU haben sich darauf ver
ständigt, dass Beamtinnen und 
Beamte, die bisher nach A 5 
und A 6 bezahlt werden, künf
tig Gehälter entsprechend der 
nächst höheren Besoldungs
gruppe erhalten. Sinn und 
Zweck dieser Maßnahme sei 
es, den Abstand zum Existenz
minimum zu vergrößern. 

BBWChef Rosenberger weiß zu 
würdigen, dass die Landesregie

rung mit den jetzt gefassten Plä
nen zur Anhebung der Besol
dung in A 5 und A 6 dem BBW ei
nen großen Schritt entgegen
kommt. Dennoch ist Rosenber
ger mit dem geplanten Vorha
ben nicht rundum zufrieden: 
Seit dem BVerfGUrteil im Mai 
2015 appelliere der BBW an die 
Landesregierung, die Besoldung 
der Beamtenschaft in Baden
Württemberg so anzupassen, 
dass sichergestellt sei, dass das 
Gehalt jeder Beamtin und jedes 
Beamten, insbesondere auch in 
den größeren Städten, mehr als 
15 Prozent über dem sozialhilfe
rechtlichen Existenzminimum 
liege. Dass die jetzt geplante 
Maßnahme diesem Ziel gerecht 
wird, zweifelt der BBWVorsit

zende an. Mit dem Hinweis auf 
das Gutachten der Speyerer Fi
nanzwissenschaftlerin Prof. Dr. 
Gisela Färber stellt Rosenberger 
fest: Beamte mit zwei Kindern, 
deren Besoldung von A 5 nach 
A 6 angehoben wird, verdienen 
in den größeren Städten und vor 
allem in Stuttgart aufgrund der 
explodierenden Wohnkosten 
mit großer Wahrscheinlichkeit 
dann immer noch weniger als 15 
Prozent über der Sozialhilfe. 
„Das darf nicht sein“, sagt Ro
senberger. Gerade in den unters
ten Besoldungsgruppen müss
ten sich 41 Wochenstunden Ar
beit (übrigens: bundesweit die 
höchste Wochenarbeitszeit im 
öffentlichen Dienst) klar von der 
Sozialschwelle abgrenzen.  

 < Die Unterredung mit Vertretern der CDULandtagsfraktion fand am 26. September 2019 statt (im Bild von rechts): 
der CDUAbgeordnete Tobias Wald , BBWChef Kai Rosenberger, BBWJustitiarin und Geschäftsführerin Susanne 
Hauth, BBWVize Joachim Lautensack und CDUFraktionsvize Thomas Blenke. An der Unterredung hatte auch der 
Parlamentarische Berater Florian Wahl (Arbeitskreis Finanzen) teilgenommen.
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Der Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/2021 steht

Mehr Geld für Bildung, die Polizei,  
Beamte und den Klimaschutz
Nach intensiven Verhandlungen hat sich die grünschwarze Haushalts
kommission in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2019 auf den Dop
pelhaushalt 2020/2021 geeinigt. Damit ist das grünschwarze Gezerre der 
vergangenen Wochen beendet. Statt der zunächst von Finanzministerin 
Sitzmann vorgegebenen 1,15 Milliarden für Mehrausgaben, steigen die
se deutlich auf jetzt 1,35 Milliarden Euro. Zusätzliches Geld gibt es unter 
anderem für Lehrerstellen, für die Polizei, die Hochschulen und den Klima
schutz. 

Rund ein Viertel des vor Kur
zem wegen einer fahrlässigen 
Verletzung der Aufsichtspflicht 
in einer Abteilung verhängten 
Bußgelds für Daimler von 870 
Millionen Euro ist in den nächs
ten Doppelhaushalt für Klima
schutz und Bildung eingepreist. 
Über die Verwendung der ver
bleibenden Summe soll im par
lamentarischen Verfahren ent
schieden werden. Das verlaute
te aus dem Finanzministerium. 
Nach hartem Ringen hat sich 
die Haushaltskommission auf 
1 000 zusätzliche Lehrerstellen 
verständigt – ein Punktesieg 
für Kultusministerin Susanne 
Eisenmann (CDU). Diese hatte 
laut Presseberichten zu verste
hen gegeben, ohne die neuen 
Stellen werde sie den Klassen
teiler erhöhen müssen. Außer
dem werde es beim Ausbau 
des Ethik und des Informatik
unterrichts zu Verzögerungen 
kommen und die Eingliederung 
von Schülern mit Behinderun
gen in die allgemeinen Schulen 
sei dann gefährdet. 

 < 1 000 zusätzliche Stellen 
für Lehrer

Die zusätzlichen Lehrerstellen 
sollen vor allem dafür verwen
det werden, um bereits be
schlossene Vorhaben wie den 
Ausbau der Inklusion sowie des 
Informatik und des Ethikun
terrichts zu realisieren. Zudem 
soll die Krankheitsreserve für 
Lehrer von derzeit 1 666 Stellen 
auf 2 000 Stellen aufgestockt 
werden, um – wie die Kultus
ministerin unterstreicht – eine 
gute Unterrichtsversorgung si
cherzustellen. Auch einigte sich 
die Koalition darauf, Geld zur 
Stärkung von Schulleitungen 
an kleinen Grundschulen be
reitzustellen. Künftig soll es 
keinen Schulleiter mehr geben, 
der nicht mindestens in der Be
soldungsgruppe A 13 sei, be
richtete die Presse. Außerdem 
verständigte man sich darauf, 
flexible kommunale Betreu
ungsangebote an den Grund
schulen zu bezuschussen – al
lerdings nur dort, wo es noch 

keine gebundenen Ganz
tagsangebote gibt. 

Kultusministerin und CDU
Spitzenkandidatin Susanne Ei
senmann, die innerhalb der 
Landesregierung die unionsge
führten Ministerien koordi
niert, äußerte sich zufrieden. 
Insgesamt sprach sie von ei
nem sehr ausgewogenen 
Haushaltsentwurf. Grünen
Fraktionschef Andreas Schwarz 
sagte: „Bildung ist uns wich
tig.“  Mehr Geld erhalten auch 
die Hochschulen. Laut Wissen
schaftsministerium wird die 
Grundfinanzierung um drei 
Prozent pro Jahr erhöht. Die 
bisher befristeten Ausbaumit
tel werden in Höhe von 285 
Millionen Euro verstetigt. Zu
sätzlich werden zur Qualitäts
sicherung 40 Millionen Euro 
pro Jahr zur Verfügung gestellt. 
Laut Finanzministerium sind 
die Gespräche über den neuen 
Finanzierungsvertrag für die 
Hochschulen noch nicht abge
schlossen. 

 < Zusätzliche Stellen auch  
für Polizei, Justiz und  
Finanzverwaltung

Die Polizei kann in den nächs
ten beiden Jahren 3 000 An
wärter einstellen. Zusätzliche 
Stellen gibt es auch in der Jus
tiz und in der Finanzverwal
tung. Das Wirtschaftsministe
rium erhält acht Millionen Euro 
jährlich für künstliche Intelli
genz. Die Programme für Integ
rationsmanager und den sozia
len Wohnungsbau sollen ver
stetigt werden. Außerdem sol
len Landesbeamte in den Be
soldungsgruppen A 5 (Ein
gangsbesoldung rund 2 300 
Euro brutto im Monat) und A 6 
(rund 2 340 Euro) etwas mehr 
Geld bekommen, sprich die Be
soldung soll auf die Höhe der 
Gehälter der nächst höheren 
Besoldungsgruppen angeho
ben werden.

 < BBW kritisiert:  
Lebensarbeitszeitkonten 
bleiben auf der Strecke

Der BBW würdigt zwar, dass 
die Landesregierung mit der – 
wenn auch geringfügigen – 
Anhebung der Besoldung in 
den Besoldungsgruppen A 5 
und A 6 der Forderung der Or
ganisation ein Stück weit ent
gegengekommen sei. Äußerst 
bedauerlich sei hingegen, dass 
man kein Geld zur Einführung 
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von Lebensarbeitszeitkonten 
bereitstelle, um so wenigstens 
einen Einstieg in die Reduzie
rung der Wochenarbeitszeit 
von Beamtinnen und Beamten 
zu schaffen, erklärte BBWChef 
Rosenberger. 

 < Regierungsfraktionen  
zufrieden mit erzielter  
Einigung

Die Vorsitzenden der Regie
rungsfraktionen, Andreas 
Schwarz (Grüne) und Wolfgang 
Reinhart (CDU), zeigten sich zu
frieden, dass eine Einigung er
zielt werden konnte. „Wir stel
len einen Haushalt der Verant
wortung auf – ohne Neuver
schuldung, aber mit klugen Im
pulsen für die Zukunft“, sagte 
Schwarz in den Stuttgarter 
Nachrichten. Man investiere in 
Köpfe, Zusammenhalt sowie 
Klimaschutz und grüne Zu
kunftstechnologien. So finan
ziere man über verschiedene 
Ressorts hinweg wichtige Pro
jekte, die die ökologische Mo
dernisierung im Land voran
bringen. 

CDUFraktionschef Reinhart er
klärte gegenüber den Stuttgar
ter Nachrichten, man habe ein 
Paket geschnürt, in dem die 
CDU ihre Schwerpunkte sehr 
gut verwirklicht habe. Wolf
gang Reinhart: „Wir stärken die 
innere Sicherheit, Bildung und 
Betreuung, Wirtschafts und 
Innovationskraft und den Kli
maschutz.“ 

 < Finanzministerin Sitzmann: 
Risikovorsorge ist  
unerlässlich

Finanzministerin Edith Sitz
mann (Grüne) erklärte in der 
Presse, die Koalition setze mit 
Mehrausgaben in Höhe von 
1,35 Milliarden Euro im Ver
gleich zum aktuellen Etat wich
tige zusätzliche Schwerpunkte 
für Natur und Klimaschutz, 
Verkehr, Wirtschaft, Bildung, 
Wissenschaft und Sicherheit. 
„Wir bauen die Stärken Baden
Württembergs damit weiter 
aus“, betonte Sitzmann. Zu
gleich sagte sie jedoch in der 
Stuttgarter Zeitung auch, dass 
sie die Mehrausgaben in Höhe 

von insgesamt 1,35 Milliarden 
Euro mit einem gewissen Un
behagen sehe. Stand Ende Au
gust habe das Steueraufkom
men des Landes leicht unter 
dem des Vorjahres gelegen. 
Deshalb sei eine Risikovorsorge 
unerlässlich. GrünenFraktions
chef Andreas Schwarz versi
chert im gleichen Zeitungsbe
richt: „Die Null wird gehalten, 
die Schuldenbremse gilt.“ 

Andere Presseberichte zitieren 
Schwarz mit der Aussage, dass 
die finanziellen Spielräume en

ger seien als in den vergange
nen Jahren. Das Land kassiere 
in den nächsten Jahren zwar 
mehr Steuereinnahmen als in 
den Vorjahren – allerdings we
niger als zunächst prognosti
ziert. 

Der Regierungsentwurf wurde 
am 8. Oktober 2019 vom Kabi
nett verabschiedet und wird 
am 6. November 2019 in den 
Landtag eingebracht werden. 
Ende des Jahres soll der Dop
pelhaushalt 2020/2021 verab
schiedet werden. 

Spätlese Stuttgarter Weindorf …

… für Gespräch mit Innenminister genutzt
Es ist gute Tradition der Deut
schen Polizeigewerkschaft 
(DPolG) im Land zur „Spätlese 
auf dem Stuttgarter Weindorf“ 
einzuladen. Zu den Gästen 
zählten diesmal auch Innenmi
nister Thomas Strobl und der 
BBWVorsitzende Kai Rosen
berger, der die Gunst der Stun
de nutzte, um im Vorfeld der 
Haushaltsberatungen um Un
terstützung für die Forderun
gen des BBW zu werben. Ge
sprochen hat man natürlich 
über die Polizei und ein mögli
ches neues Eingangsamt A 8. 
Unterstützung wünschte sich 
der BBWVorsitzende vom In
nenminister insbesondere bei 
der Forderung seiner Organisa
tion, die Gehälter in den Besol
dungsgruppen A 5 und A 6 so 
zu gestalten, dass sie verfas
sungskonform sind.  

©
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 < Im Gespräch: Innenminister Thomas Strobl (rechts) und BBWChef Kai Rosenberger auf dem Stuttgarter Weindorf.
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Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf unsere Wälder

Forstleute und Waldeigentümer schlagen 
Alarm: Soforthilfe ist angesagt
Die Tragweite der Klimaveränderungen für den Wald ist besorgniserregend. 
Deshalb gingen am 6. September 2019 über 700 Beschäftigte der Forstver
waltung, Waldbesitzer, aber auch über den Klimawandel besorgte Bürge
rinnen und Bürger sowie Vertreter anderer Verwaltungsbereiche in Stutt
gart auf die Straße. Unter ihnen waren auch BBWChef Kai Rosenberger 
und BBWGeschäftsführer Peter Ludwig. Die Botschaft der Veranstaltung: 
Für unsere Wälder ist Soforthilfe angesagt. 

Der Weckruf ist nicht ungehört 
verhallt, im Gegenteil: Im Dop
pelhaushalt 2020/2021 soll es 
viel Geld für den Klimaschutz 
und somit auch zur Rettung 
der Wälder geben. 

 „Vertrocknete Bäume und  
kahle Flächen – wer hinsieht, 
nimmt die dramatischen Schä
den und den schlechten Ge
sundheitszustand unserer Wäl
der wahr. Der Wald leidet unter 
dem Klimawandel, den er 
selbst abmildern soll. Die gra
vierenden Folgen für die Bran
che der Forstwirtschaft und  
die gesamte Gesellschaft sind 
nicht vorhersehbar.“ Mit diesen 
Worten eröffnete Roland Bur
ger, Präsident der Forstkammer 
BadenWürttemberg, die 
Kundgebung der Demonstra
tionsveranstaltung „Wald in 
Not“. Zur Demo aufgerufen 
hatte ein breites Bündnis forst
licher Verbände, bestehend aus 
der AG Wald BadenWürttem
berg (BadenWürttembergi
scher Forstverein, Bund Deut
scher Forstleute, Schutzge
meinschaft Deutscher Wald, 
Verein für forstliche Standorts
kunde), der Forstkammer Ba
denWürttemberg Waldbesit
zerverband e. V. und die IG 
BAU. „Die Nöte des Waldes und 
der im Wald Arbeitenden sind 
im Landwirtschaftsministeri
um angekommen“, erkannte 
Martin Schwenninger, Vorsit
zender der IG BAU Baden
Württemberg dankend an. 
Dietmar Hellmann, Vorsitzen

der der AG Wald ergänzte: 
„Nun fordern wir die schnelle, 
umfassende und unbürokrati
sche Umsetzung der von Minis
ter Peter Hauk beim Waldgipfel 
Anfang September vorgestell
ten Maßnahmen.“ 

Mehrere Hundert Waldeigentü
mer, Forstamts und Revierlei
ter, Forstwirte, Forstunterneh
mer und Waldverbündete wa
ren gekommen, um der Not
wendigkeit nach schnellem 
Handeln Nachdruck zu verlei
hen. In einem Demonstrations
zug vom ArnulfKlettPlatz über 
die KonradAdenauerStraße 
und den Charlottenplatz bis hin 
zum Schlossplatz waren Rufe 
wie „Der Wald, der geht uns alle 

an!“ und „Wald in Not – handelt 
jetzt!“ zu hören. Zu der Kundge
bung auf dem Schlossplatz wa
ren politische Vertreter fast al
ler Landtagsparteien gekom
men, um sich die Anliegen der 
Veranstalter anzuhören und um 
ihre Ideen für den Wald der Zu
kunft vorzustellen. Aus Berlin 
war sogar der Vorsitzende des 
Agrarausschusses des Bundes
tags, Alois Gerig, CDU, nach 
Stuttgart angereist. 

„Der stetige Personalabbau  
der vergangenen Jahre in den 
Forstverwaltungen, bürokrati
sche Auflagen sowie die unzu
reichende Mittelausstattung 
für Förderung und Forschung 
verschärfen die ohnehin 

schwierige Situation von Forst
leuten und Waldbesitzern, die 
sich tagtäglich für den Erhalt 
und die Pflege unserer Wälder 
einsetzen“, machte Schwennin
ger deutlich. „Viele Forstleute 
sind überlastet und kommen 
der Aufarbeitung der Schäden 
nicht hinterher. Jahrzehntelan
ge Arbeit mit Herzblut wurde 
in zwei Sommern zunichtege
macht”, unterstrich Dietmar 
Hellmann und Roland Burger 
ergänzte: „Viele private Wald
eigentümer können die Aufar
beitung nicht mehr bewälti
gen, weil sie dafür Tausende 
von Euro investieren müssten. 
Aber diese Schadflächen müs
sen wieder bewaldet werden.“ 
Hier müssten im Interesse der 
gesamten Gesellschaft, und 
insbesondere auch vor dem 
Hintergrund der negativen Kli
maszenarien, stabile Mischwäl
der aufgebaut und neue Baum
arten getestet werden. Das er
fordere Manpower und finanzi
elle Ressourcen. Der Vorsitzen
de der AG Wald betonte: „Wir 
müssen den Wald für uns Men

©
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 < BBWChef Kai Rosenberger (links) und BBWGeschäftsführer Peter Ludwig (rechts) gemeinsam mit Dietmar Hell
mann (Mitte), Vorsitzender der AG Wald BadenWürttemberg und Landeschef des Bunds Deutscher Forstleute 
(BDF) bei der Demonstrationsveranstaltung „Wald in Not“, zu der am 6. September 2019 die AG Wald, die Forst
kammer BadenWürttemberg, Waldbesitzerverband e. V. und die IG BAU aufgerufen hatten.
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Nachrichten aus dem Land
 < Daimler muss  

870 Millionen Euro  
Strafe zahlen

Die Staatsanwaltschaft Stutt
gart hat im Zug des Dieselskan
dals Daimler ein Bußgeld ver
hängt. Das Unternehmen muss 
rund 870 Millionen Euro bezah
len. Grund ist eine fahrlässige 
Verletzung der Aufsichtspflicht 
in einer mit der Fahrzeugzerti
fizierung befassten Abteilung. 
Dies habe dazu geführt, dass 
Dieselfahrzeuge Genehmigun
gen erhielten, obwohl der Aus
stoß von Stickoxiden bei den 
Autos teilweise nicht den regu
latorischen Anforderungen 
entsprach. Das hat die Staats
anwaltschaft Stuttgart am 24. 
September mitgeteilt. Das 
Bußgeld wurde bereits in den 
Haushalt des Landes einge
preist. Es soll in den Klima
schutz und in die Bildung  
fließen.  

 < Ausgaben für Bildung  
über Bundesdurchschnitt

BadenWürttemberg gibt für 
Schüler und Studenten im 
deutschlandweiten Vergleich 
überdurchschnittlich viel Geld 
aus. Das geht aus Zahlen des 

Statistischen Bundesamtes für 
2016 hervor. Demnach beliefen 
sich die Ausgaben pro Schüler 
und Student im Südwesten auf 
9 800 Euro pro Jahr. Der Bun
desdurchschnitt lag bei 9 700 
Euro. BadenWürttemberg lag 
im Vergleich der Länder auf 
dem sechsten Platz – nach 
Hamburg (11 500 Euro), Berlin 
(11  200 Euro), Bayern (10  800 
Euro), Thüringen (10  700 Euro) 
und Bremen (10  200 Euro). 

An den öffentlichen Schulen 
waren die Klassen im Primar
bereich kleiner als an den pri
vaten Schulen. Im Sekundarbe
reich I war es aber umgekehrt: 
Hier waren die Klassen an den 
privaten Schulen kleiner.  

 < Bertelsmann Stiftung: 
Lehrerbedarf erheblich  
höher als bisher  
prognostiziert

Bis zum Jahr 2025 werden Pro
gnosen der Bertelsmann Stif
tung zufolge mindestens 
26 300 Lehrer an Grundschulen 
fehlen. Damit sei die Lage noch 
dramatischer, als von der Kul
tusministerkonferenz (KMK) 
erwartet, heißt es in einer im 
September 2019 vorgelegten 

Studie der Stiftung. Die KMK 
hatte im vergangenen Oktober 
einen Mangel von 15 300 
Grundschullehrern im Jahr 
2025 errechnet. Die Studie der 
Bertelsmann Stiftung bezieht 
sich auf die Bevölkerungsprog
nose des Statistischen Bundes
amts aus dem vergangenen 
Juni. Sie geht für das Jahr 2025 
von 3,254 Millionen bis 3,323 
Millionen Kindern zwischen 
sechs und zehn Jahren aus. Die 
Experten der Bertelsmann Stu
die orientierten sich nach eige
nen Angaben an der fast nied
rigsten Variante – und kamen 
dabei bereits auf ein Plus von 
168 000 Kindern zur Zahlenba
sis der Kultusministerkonfe
renz. Die Folge, so die Studien
macher: Für 2025 müssten 
noch mal 11 000 Lehrer mehr 
eingestellt werden, als von der 
KMK ermittelt. So komme man 
auf die Zahl von 26 300 fehlen
den Grundschullehrern. 

 < Empfehlung für Umgang 
mit „Reichsbürgern“ und 
„Selbstverwaltern“

Um Beschäftigten im öffentli
chen Dienst einen sicheren Um
gang mit „Reichsbürgern“ und 
„Selbstverwaltern“ zu ermögli

chen, hat das Landesamt für 
Verfassungsschutz eine Hand
reichung zum Thema veröffent
licht. Die gut 30 Seiten starke 
Broschüre erklärt die Begriffe 
„Reichsbürger“ und „Selbstver
walter“, benennt Motive für die 
Mitgliedschaft in solchen Orga
nisationen und listet exempla
risch konkrete Gruppierungen 
in BadenWürttemberg auf. Vor 
allem aber gibt das Heft zahlrei
che Empfehlungen, wie Be
schäftigte im öffentlichen 
Dienst den Vertretern des Mili
eus gegenübertreten sollten: 
zum Beispiel mit konsequentem 
Auftreten und, wo nötig, durch 
die Anwendung von Zwangs
mitteln oder das Erstatten von 
Strafanzeigen.  

Die Handreichung „Reichsbür
ger und Selbstverwalter in Ba
denWürttemberg“ liegt in ei
ner Auflage von 5 000 Exem
plaren vor und wurde inzwi
schen an die Behörden im 
Land verschickt. Sie kann 
überdies kostenfrei beim Lan
desamt für Verfassungsschutz 
angefordert werden. Eine digi
tale Version ist auf der Inter
netseite des Landesamts 
(www.verfassungsschutzbw.de) 
abrufbar.   

schen mit all seinen Funktio
nen – als Klimaschützer, Ar
beitsplatz, Einkommensquelle, 
Lernort, Erholungsraum, Was
serspeicher und Luftreiniger – 
erhalten.“ Dafür sei ein drin
gendes und entschlossenes Be
kenntnis aller Ministerien zum 
Wald notwendig, das sich auch 
im Haushalt des Landes wider
spiegele. Dietmar Hellmann: 
„Wir fordern die Landesregie

rung auf, pro Jahr pro Einwoh
ner BadenWürttembergs in 
den nächsten zehn Jahren jähr
lich mindestens fünf Euro in 
die Hand zu nehmen, um die 
Wälder von morgen klimafit zu 
machen.“  Die Spuren, die der 
Klimawandel in unseren Wäl
dern hinterlässt, bleiben auch 
den Bürgern nicht unbemerkt. 
„Das Gesicht des Waldes wird 
sich ändern. Aber wir Forstleu

te und Waldeigentümer setzen 
uns dafür ein, dass unsere 
Nachkommen einen genauso 
vielfältig wertvollen Wald vor
finden werden, wie wir ihn von 
unseren Vorfahren geerbt ha
ben. Doch dafür braucht es den 
Rückhalt aus der Politik und der 
Gesellschaft“, waren sich die 
Organisatoren der Veranstal
tung einig. „Uns geht es darum, 
dass unsere Wälder trotz extre

mer Hitze und Dürrejahre 
auch in Zukunft grün bleiben, 
wachsen und für Mensch und 
Tier gleichermaßen Lebens
grundlage sein können.“ Auf 
den Flugblättern wurde die 
Botschaft der Veranstalter den 
Passanten mitgegeben: „Inves
titionen in den Wald sind In
vestitionen in den Klimaschutz 
und in die Zukunft unserer En
kelkinder!“  
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Entscheidung ist rechtskräftig – auch mit 45 ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten gilt:

Wer mit 63 vorzeitig in den Ruhestand 
geht, muss einen Versorgungsabschlag 
hinnehmen
Jetzt steht fest: Wer die allgemeine Antragsaltersgrenze nutzt, um mit 63 Jahren vorzeitig in den 
Ruhestand zu gehen, muss einen Versorgungsabschlag hinnehmen. Das gilt auch, wenn derjenige  
45 Jahre oder gar mehr ruhegehaltsfähige Dienstzeiten vorweisen kann. 

Das entsprechende Urteil des 
Verwaltungsgerichts Freiburg 
vom 25. Oktober 2016 (5 K 
2973/15) wurde jetzt rechts
kräftig, nachdem das dbb 
Dienstleistungszentrum Süd
west seinen Antrag auf Zulas
sung der Berufung vor dem 
Verwaltungsgerichtshof Ba
denWürttemberg (VGH Az. 4 S 
2293/16) aufgrund nicht hin
reichender Erfolgsaussichten 
zurückgezogen hat. Ausschlag
gebend dafür war das Urteil 
des Oberverwaltungsgerichts 
Niedersachsen vom 12. März 
2019 (5 LC 68/17), das im 
Grundsatz zum gleichen 
Schluss kommt wie das Ver
waltungsgericht Freiburg. 

Aufgrund der neuen Rechtssi
tuation empfiehlt der BBW 
jetzt betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen, entsprechende 
Widersprüche zurückzuneh
men, sollten sie deshalb ange
schrieben werden, was  
beispielsweise durch den  
Kommunalen Versorgungs
verband BadenWürttemberg 
(KVBW) bereits erfolgt ist.

Auch wenn auf dem Rechtsweg 
die Angelegenheit abgeschlos
sen ist, bleibt auf der politi
schen Schiene die Forderung 
nach einer abschlagsfreien 
Pension mit 63 und 45 Dienst
jahren nach wie vor auf der 
Agenda des BBW.

Nachdem der BBW noch An
fang 2017 betroffenen Kolle
ginnen und Kollegen empfoh
len hatte, Widerspruch gegen 

ihren Versorgungsfestset
zungsbescheid einzulegen, ist 
es angebracht, den Grund für 
die damalige Empfehlung und 
jetzige Kehrtwende rückbli
ckend zu betrachten.

 < Der Sachverhalt

Während Beamtinnen und Be
amte, die von der sogenannten 
gebundenen Antragsalters
grenze gemäß § 40 Abs. 2 LBG 
Gebrauch machen und sich auf 
eigenen Antrag hin vorzeitig in 
den Ruhestand versetzen las
sen, laut § 27 Abs. 3 LBeamt
VGBW keinen Versorgungsab
schlag hinnehmen müssen, 
wenn sie eine Dienstzeit von 45 
Jahren erreicht und das 65. Le
bensjahr vollendet haben, sieht 
dies anders aus, wenn sie sich 
auf Antrag mit 63 Jahren pensi
onieren lassen, sprich von der 
allgemeinen Antragsaltersgren
ze gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 1 LBG 
Gebrauch machen.

Für diesen Personenkreis ver
mindert sich nach § 27 Abs. 2 
Nr. 1 LBeamtVGBW das Ruhe
gehalt um 3,6 Prozent für jedes 
Jahr, um das die Beamtin/der 
Beamte vor Ablauf des Monats 
in den Ruhestand versetzt 
wird, in dem er die für ihn gel
tende gesetzliche Altersgrenze 
erreicht. Dies gilt auch dann, 
wenn mit 63 bereits eine 
Dienstzeit von 45 Jahren er
reicht ist. Hiergegen wandte 
sich ein Kläger in BadenWürt
temberg vor dem Verwaltungs
gericht Freiburg. Eine entspre
chende Klage war auch beim 

Verwaltungsgericht Hannover 
anhängig.

Argumentiert wurde in beiden 
Fällen damit, dass die Vorschrift 
des § 27 Abs. 3 Satz 1 LBeamt
VGBW aufgrund der darin ent
haltenen Altersdiskriminierung 
europarechtskonform derart 
auszulegen sei, dass es auf die 
Vollendung der dort genannten 
Lebensjahre (65) nicht an
kommt. Das Ruhegehalt sei da
nach nicht um einen Versor
gungsabschlag zu vermindern, 
wenn die Beamtin oder der Be
amte zum Zeitpunkt der Verset
zung in den Ruhestand auf An
trag mindestens 45 ruhege
haltsfähige Dienstjahre vorzu
weisen hat. 

Die Kläger vertraten die An
sicht, dass die Regelung in ihrer 
jetzigen Fassung europarechts
widrig sei und gegen das Ver
bot der Altersdiskriminierung 
verstoße. Auch liege ein Ver
stoß gegen das verfassungs
rechtliche Gebot der Gleichbe
handlung (Art. 3 Abs. 1 Grund
gesetz) vor. Zudem stelle diese 
Regelung einen Verstoß gegen 
das allgemeine Gleichbehand
lungsgesetz dar. Aufgrund die
ses angeblichen Verstoßes 
wurde auch ein Anspruch auf 
Ersatz des dadurch entstande
nen Schadens gemäß § 15 AGG 
geltend gemacht.

 < Entscheidungsgründe  
des VG Freiburg

Die Freiburger Richter teilen 
diese Ansicht nicht. Sie begrün

deten ihr jetzt rechtskräftiges 
Urteil damit, dass die angegrif
fene Regelung des § 27 Abs. 2 
Satz 1 Nr.1 in Verbindung mit 
Abs. 3 LBeamtVGBW mit der 
Anknüpfung an das Lebensal
ter des Beamten (65. Lebens
jahr) zwar eine Ungleichbe
handlung wegen des Alters im 
Sinne der Richtlinie 2000/78/
EG bedeute. Diese Ungleichbe
handlung sei jedoch im Sinne 
des Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 
2000/78/EG gerechtfertigt, 
wonach insbesondere recht
mäßige Ziele aus den Berei
chen Beschäftigungspolitik 
und Arbeitsmarkt ausreichten. 
Vorliegend sei auf das recht
mäßige Ziel der Minderung der 
höheren finanziellen Belastun
gen des Dienstherrn infolge 
längerer Versorgungslaufzeiten 
bei vorzeitiger Versetzung in 
den Ruhestand abzustellen. 
Weiter solle durch den Versor
gungsabschlag der Zunahme 
der sich im Ruhestand befindli
chen Personen infolge der de
mografischen Entwicklung  
begegnet werden. 

Die aufgeführten Ziele seien 
zum einen durch die Übernah
me der bundesgesetzlichen 
Abschlagsregelung (BTDrucks. 
11/5136 S. 23) durch den Lan
desgesetzgeber legitimiert. 
Zum anderen bestätige auch 
die Rechtsprechung des Euro
päischen Gerichtshofs (Urteil 
vom 16. Oktober 2007  
C 411/05, NJW 2007, 3339, Rn. 
69) den Gestaltungsspielraum 
der Mitgliedstaaten hinsicht
lich haushaltsbezogener und 
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demografischer Erwägungen. 

Im Übrigen sei gerade die An
knüpfung an das Alter erfor
derlich, um das angestrebte 
Ziel zu erreichen.

Nach alldem liege auch kein 
Verstoß gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz vor, 
das gemäß § 24 AGG auch für 
die Beamten der Länder gelte. 
Im Hinblick auf das Verbot der 
Altersdiskriminierung und der 
Rechtfertigung von altersbezo
genen Maßnahmen (§ 10 Abs. 
1 AGG) würden die Regelungen 
des AGG nämlich mit den An
forderungen der Richtlinie 
2000/78/EG übereinstimmen. 

Die Sicherung der zukünftigen 
Versorgungslasten würde 
überdies die ans Lebensalter 
anknüpfende Ungleichbehand
lung im Hinblick auf Art. 3 Abs. 
1 GG rechtfertigen. 

Die Freiburger Richter waren 
weiter der Ansicht, dass eine 
gerechtfertigte Ungleichbe
handlung gegenüber den ge
setzlich rentenversicherten 
Personen nicht vorliege. Die 
Vorschriften des LBeamtVGBW 
würden zwar im Gegensatz zu 
§§ 38, 236 b Abs. 1, Abs. 2 SGB 
VI keine Möglichkeit vorsehen, 
wonach Beamtinnen oder Be
amte vor Vollendung des 65. 
Lebensjahres eine abschlags
freie Versorgung beanspruchen 
können. Diese Ungleichbe
handlung sei jedoch durch die 
Eigenständigkeit des beamten
rechtlichen Versorgungssys
tems gerechtfertigt. 

Der verfassungsrechtliche 
Gleichheitssatz verbiete – auch 
im Bereich des Besoldungs 
und Versorgungsrechts –, we
sentlich Gleiches willkürlich 
ungleich und wesentlich Un
gleiches gleich zu behandeln. 
Zwischen den gesetzlich Ren
tenversicherten und den Ruhe
standsbeamten würden Unter
schiede von solchem Gewicht 
bestehen, dass eine unter
schiedliche Ausgestaltung die
ser beiden Bereiche gerechtfer
tigt sei. Die Beamtenversor

gung auf der einen Seite beru
he auf einem besonderen 
Dienst und Treueverhältnis 
zwischen Dienstherrn und Be
amten. Sie gehe von einer 
amtsangemessenen Alimen
tation aus, werde aus Steuern 
finanziert und sei in Art. 33 
Abs. 5 GG verankert. Die ge
setzliche Rentenversicherung 
sei hingegen als eine von öf
fentlichrechtlichen Körper
schaften durchgeführte 
Zwangsversicherung organi
siert, wobei Ansprüche durch 
die Beiträge der Versicherten, 
der Arbeitgeber und vom Drit
ten sowie im Bereich versiche
rungsfremder Leistungen 
durch Steuern gedeckt würden. 
Sie sei vom Gedanken des sozi
alen Ausgleichs geprägt. 

Selbst im Grundgesetz sei die
se Unterscheidung angelegt. 
Art. 33 Abs. 5 GG stelle auf die 
Entwicklung des Rechts des öf
fentlichen Dienstes unter Be
rücksichtigung der hergebrach
ten Grundsätze des Berufsbe
amtentums ab. Dagegen räu
me Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG 
dem Bund die konkurrierende 
Gesetzgebungsbefugnis für 
das Recht der Sozialversiche
rung ein.

Soweit der Landesgesetzgeber 
mit der Regelung des § 27 Abs. 
3 LBeamtVGBW bezweckt 
habe, die Gesetzesänderungen 
im Bereich der gesetzlichen 
Rentenversicherung auf die Be
amtenversorgung zu übertra
gen, so komme ihm ein Ent
scheidungsspielraum zu. We

gen der dargestellten Unter
schiedlichkeit der Systeme sei 
eine völlig wirkungsgleiche 
Übertragung von Maßnahmen 
im Bereich der gesetzlichen 
Rentenversicherung auf die Be
amtenbesoldung und versor
gung oftmals nicht möglich.  
Insoweit genüge es, wenn ein 
gewisser Gleichlauf hergestellt 
wird. Eine Übernahme der 
Übergangsregelungen für vor 
1964 geborene Jahrgänge sei 
im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG 
nicht zwingend erforderlich. 
Der Landesgesetzgeber habe 
mit der Regelung des § 27 Abs. 
3 LBeamtVGBW einen weitest
gehenden Gleichlauf mit der 
Regelung der §§ 38, 236 b SGB 
VI vorgenommen.

In dem vom dbb Dienstleis
tungszentrum Südwest seiner
zeit geführten Verfahren wurde 
der Antrag auf Zulassung der 
Berufung (VGH Az.: 4 S 
2293/16) gegen das Urteil des 
VG Freiburg vom 25. Oktober 
2016 (5 K 2973/15) im Hinblick 
auf ein damals vor dem Ober
verwaltungsgericht (OVG) Nie
dersachsen anhängigens Ver
fahren zunächst ruhend ge
stellt. 

 < Die Entscheidung  
des OVG Niedersachsen

Das OVG Niedersachsen hat 
mit Urteil vom 12. März 2019 
(5 LC 68/17), das inzwischen 
rechtskräftig ist, die Berufung 
gegen das Urteil des Verwal
tungsgerichts Hannover  
vom 28. Februar 2017 (13 A 

2296/15) zurückgewiesen und 
entschieden, dass dem dorti
gen Kläger ein Anspruch auf 
Festsetzung seiner Versor
gungsbezüge ohne einen  
Versorgungsabschlag nicht  
zusteht. Eine unzulässige Dis
kriminierung aufgrund des  
Lebensalters liege nicht vor. 
Ähnlich wie das VG Freiburg 
hat auch das OVG Niedersach
sen darauf hingewiesen, dass 
zum einen der Grad der Har
monisierung der unterschied
lich ausgestalteten Versor
gungssysteme Renten und 
Beamtenversorgungsrecht in 
den weiten Spielraum des Ge
setzgebers falle und zum an
deren von den Gerichten nicht 
zu überprüfen sei, ob der Ge
setzgeber die gerechteste, 
zweckmäßigste und vernünf
tigste Regelung getroffen 
habe. 

Das dbb Dienstleistungszent
rum Südwest hat vor dem Hin
tergrund der Entscheidung des 
OVG Niedersachsen seinen 
Antrag auf Zulassung der Be
rufung bezüglich des Urteils 
des Freiburger Verwaltungsge
richts zurückgenommen. Die 
Begründung: Die Erfolgsaus
sichten seien nicht hinrei
chend. Im Hinblick auf das 
rechtskräftige Urteil des OVG 
Niedersachsen sei vom Ver
waltungsgerichtshof (VGH) 
keine andere Entscheidung zu 
erwarten. Durch die Rücknah
me des Antrags auf Zulassung 
der Berufung wurde die Ent
scheidung des VG Freiburg 
jetzt rechtskräftig. 
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 Schule schwänzen für den Klimaschutz bestrafen – ja oder nein?

Lehrer beklagen: Die Politik schiebt uns 
den Schwarzen Peter zu
Freitag für Freitag bleiben 
Schülerinnen und Schüler dem 
Unterricht fern, um für den Kli
maschutz zu demonstrieren. 
Und es werden immer mehr Ju
gendliche, die an den Fridays
forFutureDemonstrationen 
teilnehmen und damit jedes 
Mal die Schulpflicht verletzen. 
Doch wie sollen Schulen damit 
umgehen? Der BBW und der 
Philologenverband Baden
Württemberg forderten im 
Vorfeld des globalen Klima
streiks am 20. September 2019 
vom Kultusministerium klare 
Regelungen, wie mit Schülern 
zu verfahren ist, die während 
der Schulzeit demonstrieren. 
Das Kultusministerium verwei
gert entsprechende Vorgaben.

Laut Presseveröffentlichungen 
empfiehlt das Ministerium, pä
dagogische Maßnahmen zu er
greifen. „Wenn Schulleitungen 
zu Maßnahmen greifen, um 
auf das Fehlen der Schüler im 
Unterricht zu reagieren, dann 
trage ich diese auch mit“, sagt 
Kultusministerin Susanne Ei
senmann (CDU). „Ich bin davon 
überzeugt, dass die Maßnah
men meiner Schulleitungen  
reflektiert sind und stets  
angemessen erfolgen.“ 

Benedikt Reinhard vom Kultus
ministerium sagte dazu gegen
über dem Staatsanzeiger: „Es 
ist die Aufgabe der Schulen, 
über die Einhaltung der Schul
pflicht zu wachen und entspre
chende Maßnahmen zu treffen, 
wenn Schüler die Schulpflicht 
verletzen.“ Für alle Schülerin
nen und Schüler gelte die 
Schulpflicht. Ausnahmen seien 
Schulbefreiungen aus Krank
heitsgründen oder Beurlaubun
gen wegen kirchlicher Veran
staltungen oder aus persönli
chen Gründen wie eine Beerdi
gung oder eine Hochzeit. De

monstrationen jedoch fielen 
nicht darunter. Schulen seien 
zudem zu politischer Neutrali
tät verpflichtet und dürften 
den Inhalt einer Demo nicht 
bewerten, erklärte Reinhard. 

Das Schulgesetz von Baden
Württemberg spricht eine klare 
Sprache: „Jeder Schüler ist ver
pflichtet, den Unterricht und 
die übrigen verbindlichen Ver
anstaltungen der Schule regel
mäßig und ordnungsgemäß zu 
besuchen.“ 

Doch dieser Satz wird immer 
häufiger verletzt. Zahlreiche 
junge Menschen zieht es wäh
rend ihrer Schulzeit auf die 
Straße, um bei Fridays for Fu
ture für das Klima zu demonst
rieren. Der BBW forderte des
halb vom Kultusministerium 
klare Regelungen. „Was gilt? 
Recht und Gesetz oder enga
gierter Ungehorsam der Schü
lerinnen und Schüler?“, fragte 
BBWChef Kai Rosenberger.

Innerhalb des BBW und seiner 
Lehrerverbände weiß man sehr 
wohl, dass die Teilnahme an 
FridaysforFutureDemonstra
tionen zu einer Kollision zwi
schen Art. 5 Abs. 1 Satz 1, Art. 
8 Abs. 1 GG (Demonstrations
freiheit) und der Schulbesuchs
pflicht nach Art. 7 Abs. 1 GG 
führt. Umso bedauerlicher fin
den es der BBW und die Lehrer
verbände, dass vonseiten der 
Verantwortlichen im Land bis
her keine für die Schulleitun
gen praktikable Positionierung 
vorliegt, wie diese Kollision 
aufzulösen ist. Lehrerinnen 
und Lehrer sind zunehmend 
verärgert. Ein Sprecher des VBE 
bringt es auf den Punkt: Die 
Politik mache es sich bequem, 
entziehe sich der Verantwor
tung und schiebe den Lehrern 
den Schwarzen Peter zu. Denn 

einerseits lobten Politiker das 
Engagement der jungen Leute 
und ermutigen Schüler sogar, 
weiter an den Klimastreiks teil
zunehmen. Andererseits werde 
es jeder Schule überlassen, ob 
und wie sie die hieraus resul
tierende Verletzung der Schul
pflicht bestrafe oder nicht. 

Das Kultusministerium hält das 
Anliegen der FridaysforFu
tureBewegung für berechtigt. 
Deshalb hat Eisenmann bereits 
im Februar alle Schulleitungen 
gebeten, das Interesse der 
Schüler ernst zu nehmen und 
die Themen Klimawandel und 
politisches Engagement ver
stärkt im Unterricht zu thema
tisieren. Entsprechend äußer
ten sich auch die schulpoliti
schen Sprecher aller Landtags
fraktionen mit Ausnahme der 
AfD.  

Eine inhaltliche Auseinander
setzung mit der Thematik for
dert auch die Arbeitsgemein
schaft der Jungen Philologen. 
Man solle die Fächer Gemein
schaftskunde und Geografie 
stärken, die den Schülern das 
Handwerkszeug mitgeben, um 
sich intensiver mit Argumen
ten und Lösungsansätzen aus
einanderzusetzen.

Auch der BBW begrüßt das En
gagement der Jugend für den 
Klimaschutz. Zugleich fordert 
er jedoch die Verantwortlichen 
im Land auf, für Rechtssicher
heit im Umgang mit demons
trierenden Schülerinnen und 
Schülern zu sorgen, die dem 
Unterricht fernbleiben. Die For
derung seiner Organisation be
gründet Rosenberger mit dem 
Hinweis auf die Verordnung 
des Kultusministeriums über 
die Pflicht zur Teilnahme am 
Unterricht und an den sonsti
gen Schulveranstaltungen 

(Schulbesuchsverordnung). 
Demnach gebe es eine klar ge
regelte Schulbesuchspflicht, 
deren Einhaltung die Lehrkräf
te verantworten müssten.

Aus Sicht des Philologenver
bands BW ist das Anliegen der 
Schülerinnen und Schüler, die 
an FridaysforFutureDemons
trationen teilnehmen, nach
vollziehbar. Da diese Demonst
rationen aber mit der Schulbe
suchspflicht kollidieren, hätten 
die Schulen wenig Spielraum, 
wiederholtes Fehlen anlässlich 
der FridaysforFutureDe
monstrationen einfach zu ig
norieren – egal mit wie viel 
Sympathie einzelne Lehrkräfte 
oder die Schulleitungen das 
Anliegen der Schüler auch un
terstützen. 

Der PhVVorsitzende Ralf Scholl 
fordert deshalb das Kultusmi
nisterium auf, den Schulleitun
gen und Lehrkräften landesein
heitliche, verbindliche Regelun
gen vorzugeben, wie mit den 
Verstößen gegen die Schulbe
suchspflicht anlässlich der Fri
daysforFutureDemonstratio
nen umzugehen ist, oder alter
nativ eine landeseinheitliche 
Befreiung von der Schulbe
suchspflicht für diese Demons
trationen auszusprechen. „Hier 
geht es nicht um ein Problem 
der einzelnen Schulen, sondern 
es handelt sich um ein landes 
bzw. bundes oder gar weltpo
litisches Thema“, erklärt Ralf 
Scholl.

Die Organisatoren der Fridays
forFutureDemonstrationen 
fordert der PhVVorsitzende 
auf, wenn sie langfristig wö
chentliche Proteste organisie
ren wollen, die Demonstratio
nen auf Freitagnachmittag 
nach Schulschluss zu legen.  
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Hauptversammlung der dbb bundesfrauenvertretung in Berlin

Im Fokus: der Bundesfrauenkongress 2020 
Am 27. September 2019 haben 
sich die Mitglieder der Haupt
versammlung der dbb bundes
frauenvertretung zu ihrer Sit
zung getroffen. Sie musste 
zeitlich etwas vorgezogen wer
den, weil an dem geplanten 
Wochenende im September 
der BerlinMarathon stattfand.

Die Bundesfrauenvertreterin
nen befassten sich an den bei
den Tagen im Wesentlichen 
mit dem dbb bundesfrauen
kongress, der im April 2020 in 
Berlin stattfindet. Im Mittel
punkt dieses Gewerkschafts
tags stehen die Neuwahlen  
der Vorsitzenden und der Ge
schäftsführung. Zudem gilt es 
wieder zahlreiche Anträge aus 
den Verbänden zu beraten und 
zu beschließen, um die ver
bandspolitische Zielrichtung 
für die nächsten fünf Jahre 
festzulegen.

Der dbb Bundesvorsitzende Uli 
Silberbach forderte in seiner 
Rede, dass die Strukturen in 
den Führungsgremien des dbb 
weiblicher werden sollten. Als 
Zeichen dafür wertete er, dass 
die Mitglieder der Hauptver
sammlung der dbb bundes
frauenvertretung an der Fach
tagung in Köln im Januar 2020 
als Gäste des dbb teilnehmen 
werden. 

Allerdings, mahnte Silberbach, 
müssten sich auch die Struktu
ren der Gremien an der Basis 
verändern. Auch hier sei mehr 
Weiblichkeit gefordert. 

Ein Gast bei dieser Sitzung war 
auch Daniela Behrens, Abtei
lungsleiterin im Bundesfrau
enministerium (BMFSFJ). Sie 
ist gelernte Politikwissen
schaftlerin und Journalistin 
und wurde jetzt Leiterin der 
Gleichstellungsabteilung. Da
niela Behrens bezeichnet sich 
selbst gerne als erklärte Netz
werkerin, die dafür arbeite, 

dass im öffentlichen Dienst in 
Führungspositionen Parität 
herrsche. Wenn nötig, so sagt 
Daniela Behrens, scheue sie 
auch nicht davor zurück, mit
tels Quoten dieses Ziel zu er
reichen. Sie zitierte in diesem 
Zusammenhang Bundesfamili
enministerin Frau Dr. Giffey: 
„Mehr Frauen in Führung ist 
kein Verstoß gegen die Men
schenwürde.“ Zum Abschluss 
ihrer Rede versicherte Behrens 
den Mitgliedern der Hauptver
sammlung, sie wolle die gute 
Zusammenarbeit ihrer Vor
gängerinnen mit der dbb Frau
envertretung gerne aufrecht
erhalten. 

Am Nachmittag des ersten Ta
ges der Hauptversammlung 
wurde die bereits in der März
Sitzung begonnene Schreib
werkstatt mit Frau Paulick
Thiel fortgeführt. Ziel dieses 
Programmpunktes war es, die 
Frauenvertretungen durch die 
gemeinsame Erarbeitung  pra
xisnaher Anleitungen für ihre 
Arbeit zu unterstützen und sie 
für die Antragsstellung beim 
dbb bundesfrauenkongress fit 
zu machen. 

Am zweiten Tag gab es viele in
teressante Berichte aus den 
Ländern. Außerdem widmete 
man sich weiteren Vorberei
tungen für den Bundesfrauen
kongress.

Aus dem Bericht der Geschäfts
führung ist noch ein wesentli
ches Thema hervorzuheben, 
nämlich die Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten für vor 
dem 1. Januar 1992 geborene 
Kinder von Beamtinnen – die 
sogenannte Mütterrente, die 
jetzt auch der Bund einführen 
will. Deutlich wurde zudem, 
dass das Bundeskabinett am 3. 
Juli 2019 den Entwurf für ein 
Besoldungsstrukturenmoder
nisierungsgesetz (BesStMG) 
beschlossen hat. Mit diesem 

Gesetz will der Bund das Besol
dungs, Umzugskosten und 
Versorgungsrecht des Bundes 
an die geänderten Anforderun
gen des öffentlichen Dienstes 
besonders im Hinblick auf den 
demografischen Wandel und 
die Digitalisierung anpassen.

Die Worte der Vorsitzenden 
der dbb bundesfrauenvertre
tung hierzu waren eindeutig: 
„Nun hat der Bund seine 
Hausaufgaben gemacht – 
jetzt seid Ihr in den Ländern 
am Drücker.“ „Recht hat sie“, 
sagt Heidi Deuschle, die Vor
sitzende der BBWFrauenver
tretung. Und sie versichert: 
„Wir sind dran.“

Heidi Deuschle

©
 B
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 < Heidi Deuschle, die Vorsitzende 
der BBWFrauenvertretung, be
zieht in Berlin Position.
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Berufsschullehrer fordern von Politik mehr Einsatz für Nachwuchsgewinnung   

Die Forderung: Jetzt dem zunehmenden 
Lehrermangel wirksam begegnen 
Die beruflichen Schulen haben 
die Politik aufgefordert, deut
lich mehr gegen den Lehrer
mangel zu tun. Bis zum Jahr 
2030 fehlen an diesen Schulen 
in BadenWürttemberg rund 
2 150 Lehrer, mahnte der Vor
sitzende des Verbandes der 
Lehrer an den beruflichen 
Schulen in BadenWürttem
berg, Herbert Huber, im Sep
tember 2019 in Stuttgart. Be
sonders betroffen seien Man
gelfächer. Dazu zählten zum 
Beispiel Informatik, Biotechno
logie, Gesundheit, Holztechnik, 
Pflege, Sozialpädagogik, Be
triebswirtschafts und Volks
wirtschaftslehre. 

Wenn die beruflichen Schulen 
ihre Qualität halten oder ver
bessern wollten, dann müsse 
mehr für die Nachwuchsgewin
nung getan werden. Ansonsten 
drohe an den beruflichen Schu
len ein Lehrermangel, wie es 
ihn schon heute an den Grund
schulen gebe. 

Kultusministerin Susanne Ei
senmann (CDU) hatte Tage zu

vor erklärt, dass zum Schuljah
resbeginn an den beruflichen 
Schulen im Südwesten 70 Stel
len unbesetzt geblieben seien.  
Für Huber ist das aber nur die 
halbe Wahrheit. Er sieht einen 
Faktor unberücksichtigt: 
Schulleitungen würden häufig 
Lehrer einstellen, deren Fä
cherkombination nicht ganz 

passe, wenn sie keine geeigne
ten Spezialisten finden, nur 
damit die Stelle nicht verfällt. 
Generell sei die Arbeitsbelas
tung viel zu hoch. Und das hat 
Folgen: Huber erwartete, dass 
im neuen Schuljahr etwa 1,7 
Prozent des Pflichtunterrichts 
an diesen Schulen ausfallen. Er 
forderte unter anderem den 

Ausbau der Vertretungsreserve 
und diese konkret an einzelne 
Schulen zu binden, damit Un
terrichtsausfälle direkt aufge
fangen werden könnten. An 
den beruflichen Schulen in  
BadenWürttemberg werden 
nach Verbandsangaben  
rund 348 500 Schüler unter
richtet.  

Plötzlicher Ausfall einer Lehrkraft

Philologenverband begrüßt Verbesserung 
bei Vertretungen
Der Philologenverband Baden
Württemberg (PhV BW) be
grüßt, dass Schulen künftig 
beim plötzlichen Ausfall einer 
Lehrkraft schon nach einer Wo
che eine Vertretungslehrkraft 
vom zuständigen Regierungs
präsidium anfordern können. 
PhVVorsitzender Ralf Scholl: 
„Diese Maßnahme kann zu ei
nem deutlichen Rückgang des 

Unterrichtsausfalls an den 
Gymnasien führen, solange  
genügend Lehrkräfte für kurz
fristige Vertretungsverträge 
zur Verfügung sind.“

Bisher mussten die Lehrkräfte 
der einzelnen Schulen selbst 
mindestens drei Wochen lang 
zusätzliche Vertretungsstun
den übernehmen, bevor eine 

Vertretungslehrkraft angefor
dert werden konnte, da Krank
schreibungen von mehr als 
zwei Wochen nur in den sel
tensten Fällen erfolgen. „Diese 
neue Flexibilität von Vertre
tungslehrerAnforderungen ist 
eine Maßnahme, die sehr häu
fig zum Tragen kommen kann 
und damit geeignet ist, Stun
denausfälle an den Gymnasien 

deutlich zu verringern“, so Ralf 
Scholl. Bei 1 700 nicht einge
stellten gymnasialen Bewer
bern, vor allem mit sprachli
chen und gesellschaftswissen
schaftlichen Fächern sollte zu
mindest in diesen Fächern, ein 
hinreichend großer Bewerber
pool für kurzfristige Vertretun
gen vorhanden sein. Der Philo
logenverband BadenWürt
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temberg begrüßt darüber hin
aus die für den Landeshaushalt 
angekündigte Erhöhung der 
Krankheitsreserve von 1 666 
auf 2 000 Stellen für alle Schul
arten. Er weist jedoch darauf 
hin, dass dies immer noch zu 
wenig ist, da bei über 100 000 
Lehrerstellen und einem Kran
kenstand von allein 1,5 bis 2 
Prozent langfristigen Erkran
kungen diese Krankheitsreser
ve schon am ersten Schultag 
praktisch komplett für die Auf
rechterhaltung des Unterrichts 
benötigt wird. 

Da nur im Gymnasialbereich 
genügend Bewerber zur Verfü
gung stehen, um die neu ge
schaffenen Stellen dann auch 
zu besetzen, schlägt der PhV 

vor, die zusätzlichen Stellen 
vorrangig in diesem Bereich zu 
schaffen. An den Gymnasien 
wird laut Philologenverband 
die Unterrichtsversorgung im 
Schuljahr 2019/2020 ähnlich 
gut (oder schlecht) wie in den 
letzten Jahren sein. Mit 20 un
besetzten Stellen sei das Gym
nasium vergleichsweise gut 
versorgt. Ein Grund dafür sei, 
dass an den Gymnasien die 
große Pensionierungswelle der 
vergangenen 15 Jahre bereits 
abklingt. „Die Unterversor
gung im Mangelfach Bildende 
Kunst und in den naturwissen
schaftlichen Problemfächern, 
insbesondere Physik und  
Informatik, bleibt aber weiter
hin bestehen“, betont Ralf 
Scholl. 

Termine stehe fest

Regierungsbezirks
verbände tagen  
im November
In guter Tradition finden die Arbeitstagungen der „Badischen“ 
Regierungsbezirksverbände (RBV) Freiburg und Karlsruhe als 
gemeinsame Tagung am 19. November in Offenburg statt. Die 
Tagung des RBV Tübingen findet am 11. November in Ravens
burg statt. Im Anschluss an diese Tagung (ab 16 Uhr) sind inte
ressierte Kolleginnen und Kollegen zu einem Vortrag mit an
schließender Diskussion mit dem BBWVorsitzenden Kai Ro
senberger eingeladen. Genauere Informationen zum Ort der 
Veranstaltung werden noch bekannt gegeben. 
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Der BBW: Einer für alle.
Was ist der BBW?
Im BBW sind 50 Gewerkschaften und Verbände des öffentlichen Dienstes und
des privaten Dienstleistungssektors unter einem Dach vereint.
Der BBW ist parteipolitisch unabhängig und hat mehr als 140.000 Mitglieder. 

Wen vertritt der BBW?
Der BBW ist die gewerkschaftliche Interessenvertretung für Beamtinnen und
Beamte im Landesdienst und in der Kommunalverwaltung Baden-Württemberg.
Gemeinsam mit seinen Fachgewerkschaften vertritt der BBW aber auch
Tarifbeschäftigte.

Was macht der BBW?
Der BBW setzt sich gezielt für die Rechte und Interessen von Beamten,
Versorgungsempfängern und Tarifbeschäftigten ein – zum Beispiel dafür, dass
alle gleichermaßen an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung teilhaben.
Deshalb stehen wir im ständigen Dialog mit der Landesregierung und sind in
Politik und Öffentlichkeit präsent.

Welche Ziele verfolgt der BBW?
Ein wichtiges Ziel des BBW ist, die öffentliche Verwaltung für eine moderne
Gesellschaft zukunftssicher zu machen. Voraussetzungen dafür sind unter 
anderem eine leistungsstarke Verwaltung, ein modernes Dienstrecht, der Erhalt
der Tarifautonomie und des Flächentarifvertrags, eine leistungsbezogene
Verwaltung, flexible Arbeitszeitmodelle sowie ein funktionierendes Gesund-
heitsmanagement. 

Am Hohengeren 12 . 70188 Stuttgart
Telefon 0711/16876 - 0 . E-Mail bbw@bbw.dbb.de 
Mehr Informationen: www.bbw.dbb.de

bbw_anzeige_info_a4_druck  05.07.17  14:31  Seite 1


